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3.2. Zum Gegenstand der im VP-Gesetz normierten Befugnis

regelungen, ihrer Abgrenzung von strafprozessualen 

Prüfungshandlungen und sich hieraus ergebende Konse

quenzen für die Gestal tung der Untersuchungsarbeit  *  1

___ ' der Diensteinheiten der Linie IX

3.2.1. Zum Gegenstand der im VP-Gesetz normierten Befugnis- 

__________ regelungen_____________________________________________________

Gegenstand der im VP-Gesetz normierten Befugnisregelungen ist  

die Gewährleistung der öffent l ichen Ordnung und Sicherheit  und 

ihres Schutzes vor Gefahren und Störungen.

Durch die Gewährleistung der öffent l ichen Ordnung und Sicher

heit  ist  der Schutz des Aufbaus der sozial ist ischen Gesel l

schaft  und der Errungenschaf ten des Volkes, die Sicherung des 

fr iedl ichen Lebens und der Rechte der Bürger sowie die Fest i-  

gung der sozial ist ischen Staats- und Gesel lschaftsordnung zu 

unterstützen. Das erfordert ,  al le Gefahren abzuwehren oder 

Störungen zu beseit igen bzw. diesen vorzubeugen, durch die die 

öffent l iche Ordnung und Sicherheit  angegri f fen oder beeinträch

t igt  wird. Mit  der Abwehr von Gefahren und Störungen für die 

öffent l iche Ordnung und Sicherheit  wird ein Beitrag dazu ge

leistet,  "daß jeder Bürger sein Leben in vol ler Wahrnehmung 

seiner Würde, seiner Freiheit  und seiner Menschenrechte in 

Übereinst immung mit  den Rechten und Interessen der sozial ist i 

schen Gesel lschaft ,  des Staates und seiner Bürger gestal ten 

kann.

1 Vgl.  Präambel zum Gesetz über die Aufgaben und Befug
nisse der Deutschen Volkspol izei  vom 11. D.uni 1968 
(GBl I  Nr 11 S. 232) in der Fassung der Zi f fer 8 der 
Anlage zum*Gesetz vom 24. Duni 1971 über die Neufassung 
von Regelungen über Rechtsmit tel  gegen Entscheidungen 
staat l icher Organe (GBl.  I  Nr.  3 S. 49)
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